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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 

3. März 2005

Neunundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 104 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/59/502)] 

59/178. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der 
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 58/162 vom 22. Dezember 2003 und Kenntnis neh-
mend von der Resolution 2004/5 der Menschenrechtskommission vom 8. April 20041,  

 sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, in denen sie unter ande-
rem alle Staaten verurteilt hat, die die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die 
Zusammenziehung, die Durchreise und den Einsatz von Söldnern zulassen oder dulden, mit 
dem Ziel, die Regierung eines Mitgliedstaats der Vereinten Nationen, insbesondere eines 
Entwicklungslandes, zu stürzen oder gegen nationale Befreiungsbewegungen zu kämpfen, 
und ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen und internationalen Rechtsin-
strumente der Generalversammlung, des Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats und 
der Organisation der afrikanischen Einheit, unter anderem das Übereinkommen der Organi-
sation der afrikanischen Einheit über die Beseitigung des Söldnertums in Afrika2, sowie der 
Afrikanischen Union3, 

 in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze betreffend die strikte Einhaltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, po-
litischen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der Staaten, der Selbstbestim-
mung der Völker, der Nichtanwendung und Nichtandrohung von Gewalt in den internatio-
nalen Beziehungen sowie der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von Staa-
ten, 

 sowie bekräftigend, dass alle Völker gemäß dem Grundsatz der Selbstbestimmung das 
Recht haben, ihren politischen Status frei zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale 

_______________ 
1 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, 
Abschnitt A. 
2 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1490, Nr. 25573. 
3 Die Organisation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf zu bestehen. An ihre Stelle trat am 
9. Juli 2002 die Afrikanische Union. 
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und kulturelle Entwicklung zu verfolgen, und dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht 
im Einklang mit den Bestimmungen der Charta zu achten, 

 ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen4, 

 höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die Söldneraktivitäten für den Frieden 
und die Sicherheit in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in den kleinen 
Staaten, bedeuten, 

 tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die beträchtlichen Sachschäden und 
die schädlichen Auswirkungen krimineller Aktivitäten von Söldnern auf die politische 
Ordnung und die Volkswirtschaft der betroffenen Länder, 

 äußerst beunruhigt und besorgt über die jüngsten Söldneraktivitäten in Afrika und  
über die Bedrohung, die sie für den Bestand der verfassungsmäßigen Ordnung in diesen 
Ländern und die Achtung davor darstellen, 

 überzeugt, dass Söldner und Söldneraktivitäten, gleichviel wie sie eingesetzt werden 
oder welche Form sie annehmen, um den Anschein der Rechtmäßigkeit zu erwecken, eine 
Bedrohung des Friedens, der Sicherheit und der Selbstbestimmung der Völker darstellen 
und die Völker daran hindern, ihre Menschenrechte auszuüben, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Kurzbericht des Amtes des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Frage des Einsatzes von Söldnern als 
Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker5; 

 2. begrüßt die Ernennung von Shaista Shameem zur Sonderberichterstatterin der 
Menschenrechtskommission über den Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verhinderung der 
Ausübung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung und ermutigt sie, die wertvolle Ar-
beit und die wichtigen Beiträge, die Enrique Bernales Ballesteros in den sechzehn Jahren 
seines Mandats geleistet hat, fortzusetzen und weiter zu vervollkommnen; 

 3. erklärt erneut, dass der Einsatz von Söldnern sowie ihre Anwerbung, Finanzie-
rung und Ausbildung allen Staaten ernste Sorge bereiten und gegen die in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze verstoßen; 

 4. ist sich dessen bewusst, dass unter anderem bewaffnete Konflikte, Terrorismus, 
Waffenhandel und verdeckte Operationen von Drittstaaten die Nachfrage nach Söldnern auf 
dem Weltmarkt stimulieren; 

 5. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendigen Schritte einzuleiten und 
gegenüber der Bedrohung durch Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag zu le-
gen und durch den Erlass von Rechtsvorschriften sicherzustellen, dass ihr Hoheitsgebiet und 
andere ihrer Kontrolle unterstehende Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen nicht für die An-
werbung, die Zusammenziehung, die Finanzierung, die Ausbildung und die Durchreise von 
Söldnern zur Planung von Aktivitäten benutzt werden, die Völker in ihrem Recht auf Selbst-
bestimmung behindern sollen, die auf die Destabilisierung oder den Sturz der Regierung ei-
nes Staates gerichtet sind oder die territoriale Unversehrtheit oder die politische Einheit sou-

_______________ 
4 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
5 Siehe A/59/191. 



 A/RES/59/178 

 3

veräner und unabhängiger Staaten, deren Verhalten mit dem Recht der Völker auf Selbstbe-
stimmung im Einklang steht, ganz oder teilweise zerstören oder beeinträchtigen sollen; 

 6. ersucht alle Staaten, gegenüber jedweder Form der Rekrutierung, der Ausbil-
dung, der Einstellung oder Finanzierung von Söldnern durch Privatunternehmen, die inter-
nationale militärische Beratungs- und Sicherheitsdienste anbieten, höchstmögliche Wach-
samkeit an den Tag zu legen, sowie diesen Unternehmen die Einmischung in bewaffnete 
Konflikte oder Maßnahmen zur Destabilisierung verfassungsmäßiger Regime ausdrücklich 
zu untersagen; 

 7. begrüßt es, dass die Internationale Konvention gegen die Anwerbung, den Ein-
satz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern6 in Kraft getreten ist, und fordert 
alle Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, die notwendigen Schritte zu ihrer Unter-
zeichnung beziehungsweise Ratifikation zu erwägen; 

 8. begrüßt außerdem die Kooperationsbereitschaft, die diejenigen Länder bewie-
sen haben, denen der Sonderberichterstatter einen Besuch abgestattet hat, und den Erlass 
innerstaatlicher Rechtsvorschriften in einigen Staaten, welche die Anwerbung, die Zusam-
menziehung, die Finanzierung, die Ausbildung und die Durchreise von Söldnern einschrän-
ken; 

 9. verurteilt die jüngsten Söldneraktivitäten in Afrika und spricht den afrikani-
schen Regierungen ihre Anerkennung dafür aus, dass sie mit daran gearbeitet haben, derarti-
ge illegale Handlungen zu verhindern, die eine Bedrohung für den Bestand der verfassungs-
mäßigen Ordnung der betroffenen Länder, die Achtung davor und für die Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts ihrer Völker darstellen; 

 10. fordert die Staaten auf, die Möglichkeit einer Beteiligung von Söldnern zu un-
tersuchen, wann und wo immer es zu kriminellen Handlungen terroristischer Art kommt, 
und die für verantwortlich Befundenen vor Gericht zu stellen oder auf Antrag ihre Ausliefe-
rung im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und den anwendbaren bilateralen oder in-
ternationalen Verträgen in Erwägung zu ziehen; 

 11. verurteilt jede Form der Straflosigkeit gegenüber denjenigen, die Söldneraktivi-
täten ausführen, und denjenigen, die für den Einsatz, die Anwerbung, die Finanzierung und 
die Ausbildung von Söldnern verantwortlich sind, und fordert alle Staaten nachdrücklich 
auf, im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen diese Personen ohne Unter-
schied vor Gericht zu bringen; 

 12. ersucht die neue Sonderberichterstatterin, den Staaten den vom ehemaligen Son-
derberichterstatter erarbeiteten neuen Vorschlag für die rechtliche Definition eines Söldners7 
zuzuleiten, die Staaten hinsichtlich dieses Vorschlags zu konsultieren und der Menschen-
rechtskommission und der Generalversammlung über ihre Erkenntnisse Bericht zu erstatten; 

 13. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, der Öffentlichkeit die nachteiligen 
Auswirkungen von Söldneraktivitäten auf das Recht der Völker auf Selbstbestimmung vor-
rangig bekannt zu machen und nach Bedarf den von solchen Aktivitäten betroffenen Staaten 
auf entsprechendes Ersuchen Beratende Dienste zu leisten; 

 14. ersucht das Amt des Hohen Kommissars außerdem, eine dritte Sachverständi-
gentagung über herkömmliche und neue Formen von Söldneraktivitäten als Mittel zur Ver-
letzung der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des Selbstbestimmungs-
_______________ 
6 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 2163, Nr. 37789. 
7 Siehe E/CN.4/2004/15, Ziffer 47. 
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rechts der Völker einzuberufen, unter Beachtung der in Ziffer 16 der Resolution 2004/5 der 
Menschenrechtskommission1 definierten wesentlichen Ziele; 

 15. ersucht die Sonderberichterstatterin, bei der Wahrnehmung ihres Mandats auch 
weiterhin zu berücksichtigen, dass Söldneraktivitäten in vielen Teilen der Welt nach wie vor 
vorkommen und neue Gestalt, Erscheinungsformen und Modalitäten annehmen, und ersucht 
sie, in dieser Hinsicht den Auswirkungen der Aktivitäten von Privatunternehmen, die auf 
dem internationalen Markt militärische Unterstützungs-, Beratungs- und Sicherheitsdienste 
anbieten, auf die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen;  

 16. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Sonderberichterstatterin bei der 
Wahrnehmung ihres Mandats voll zusammenzuarbeiten; 

 17. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, der Sonderberichterstatterin jede erforderliche fachliche und finanziel-
le Hilfe und Unterstützung zur Wahrnehmung ihres Mandats zu gewähren, namentlich durch 
die Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Sonderberichterstatterin und anderen Tei-
len des Systems der Vereinten Nationen, die sich mit der Bekämpfung von Söldneraktivitä-
ten befassen; 

 18. ersucht die Sonderberichterstatterin, die Staaten sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen bei der Durchführung dieser Resolution zu konsultieren 
und der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht mit konkreten 
Empfehlungen vorzulegen, der ihre Erkenntnisse in Bezug auf den Einsatz von Söldnern zur 
Untergrabung des Selbstbestimmungsrechts der Völker enthält; 

 19. beschließt, auf ihrer sechzigsten Tagung die Frage des Einsatzes von Söldnern 
als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker unter dem Tagesordnungspunkt "Selbstbestimmungs-
recht der Völker" zu behandeln. 

74. Plenarsitzung 
20. Dezember 2004 

 

 

 


